Hörerversammlung Toningenieur
Tischvorlage
Di, 27. Nov. 2001


Stand:

Da unser Studium Elektrotechnik-Toningenieur ab diesem WS (2001/02) eine eigene Studienrichtung geworden ist, läuft ab sofort der Studienzweig F758 aus. Es gibt in der Studienrichtung Elektrotechnik keinen äquivalenten Zweig zum bisherigen Toningenieursstudium. Deshalb ist es ab sofort nicht mehr möglich F758 neu zu inskripieren. Alle Studierende im 1. Abschnitt (die noch dem Studienplan ALT zugeordnet sind) werden beim Beenden dieses auf die neue Studienrichtung Elektrotechnik-Toningenieur F750 zugeordnet.

Trotz §80 (2) des UniStG, wonach allen Studierenden die Möglichkeit gegeben werden muss, das Studium in einer entsprechenden Zeit nach Plan ALT abschließen zu können, gibt es keine andere Möglichkeit als diesen „Zwangsumstieg“.

Umstieg:

Der Umstieg erfolgt online mithilfe des Umstiegsprogrammes. Dieses ist auf der Homepage des Dekanats unter http://www.cis.tugraz.at/deket/bescheid2001/toning.html zu finden. Die Umstiegstabellen gibt es auf der Toningenieurs-Homepage.

Toleranzsemester:

Eine Zuordnung der Semester in denen Familienbeihilfe und eventuell Stipendien bezogen wurde, kann bei Prof. Höldrich (Vorsitzender der Studienkommission) abgeholt werden. Folgendes wurde in der letzten Studienkommissionssitzung besprochen:

Bericht Gespräch zwischen Hr. Höldrich und Hr. Marinovic vom Bundesministerium für Bildung:

Die neue Studienrichtung ist in 3 Abschnitte gegliedert, der alte Studienzweig war in 2 Abschnitte gegliedert. Für Studierende, die nach altem Plan weiterstudieren, ändert sich nichts. Für Studierende die umsteigen wollen, muss der Stuko - Vorsitzende per Bescheid die Anrechnung von Prüfungen festhalten. Marinovic schlägt vor, auf diesem Bescheid auch zu vermerken, wie viele Semester für die einzelnen neuen Studienabschnitte anzurechnen sind (maximal 3 bzw. 6 bzw. 4). Dadurch kann es möglich sein, dass jemand im 5. Semester 2 Semester für den neuen ersten Abschnitt, 2 Semester für den neuen 2. Abschnitt angerechnet bekommt und daher für das 5. Semester noch Anspruch im Rahmen des 1. Studienabschnitts hat.
Um den Studierenden den Verlust der Familienbeihilfe zu ersparen, sollte im Bescheid des Stuko Vorsitzenden festgehalten werden, dass "sämtliche zurückgelegten Vorstudienzeiten anerkannt werden" (wenn möglich). Falls es seitens der Finanzämter Probleme gibt, mögen diese bei Dr. Marinovic anrufen.
Außerdem wird Prof. Höldrich versuchen, sofern bei der Anrechnung mehr als die Hälfte eines Semesters in die Wahlfächer (3. Abschnitt) „gerutscht“ sind, eines der Semester dem 3. Abschnitt zuzuordnen. Diese Regelung wurde mit der Toningenieursvertretung ausgehandelt und noch nicht offiziell bestätigt. Beim ersten auftretenden Fall wird Prof. Höldrich das mit den jeweiligen Stellen besprechen.

Beispiel für eine Anrechnung:

Der erste Abschnitt wurde in 4 Semestern beendet. Während dieser Zeit wurden Beihilfen bezogen.

	Plan ALT:
	
	Plan NEU:

	Abschnitt
	Semester
	
	Abschnitt
	Semester

	1
	1. 
	
	1
	1.

	
	2.
	
	
	2.

	
	3.
	
	
	3. (Toleranz)

	
	4.
	(1*)
	2
	entweder  4.

	2 Noch nicht absolviert
	
	
	5.

	
	(2*)
	
	6.

	
	
	
	7.

	
	
	
	8.

	
	
	
	9. (Toleranz)

	
	
	3
	oder 10.

	
	
	
	11.

	
	
	
	12.

	
	
	
	13. (Toleranz)


(1*) Aktueller Stand

(2*) Sofern bei der Anrechnung mehr als die Hälfte eines Semesters (mehr als 10 SStd.) in die Wahlfächer nach §13.2.c fallen. Dieses Regelung ist noch nicht offiziell bestätigt!

Prüfungen:

Natürlich darf es zu keinen Stehzeiten kommen. Nach einem Telefonat mit Fr. Moisi von der Evidenzstelle wurde uns versichert, dass jeder sofort mit Prüfungen nach Plan NEU beginnen kann. Sollte es bei der Anmeldung im TUGonline zu Problemen kommen, entweder im Sekretariat des jeweiligen Instituts direkt anmelden oder mit Fr. Moisi in Verbindung treten.

Folgende Prüfungstermine gibt es laut TUGonline frühestens:

	Lehrveranstaltung
	SWS
	3.Sem.
	4.Sem.
	5.Sem.
	6.Sem.
	7.Sem.
	Kommentar

	Signalverarbeitung
	3
	
	KEIN!!
	
	
	
	Ab SS gelesen

	Regelungstechnik
	4
	
	28.1.02
	
	
	
	Gleichwertig

	Adaptive Systeme 
	3
	
	
	
	KEIN!!
	
	Ab SS (schon einmal gelesen)

	Nachrichtentechnik 
	5
	
	
	8.2.02
	
	
	

	Nachrichtentechnik, Labor
	2
	
	
	
	-
	
	Ab SS

	Elektronische Schaltungstechnik 2
	4
	20.6.02
	20.6.02
	
	
	
	Äquivalent Elektronik 1*

	Signalprozessoren 
	2
	
	
	
	
	2+0
	

	Gehörschulung 3 + 4
	1+1
	
	
	-
	-
	
	

	Musiktheoretische Grundlagen 1 + 2
	1+1
	
	-
	-
	
	
	

	Instrumentation 1 + 2
	1+1
	
	
	
	-
	-
	

	Formenlehre und Werkanalyse 1 + 2
	2+2
	
	
	
	-
	-
	

	Instrumentalunterricht 3 + 4 + 5
	1+1+1
	
	
	-
	-
	-
	

	Studiogerätekunde(TUG)
	3
	
	KEIN!!
	-
	
	
	Labor läuft schon!

	Studiomesstechnik (TUG)
	2
	
	
	-
	
	
	

	Aufnahmepraxis (TUG)
	2
	
	
	
	-
	
	Ab SS

	Aufnahmetechnik 1(KUG)
	6
	
	
	
	
	3+3
	Gleichwertig

	Elektroakustik (TUG)
	3
	
	Alt!!

6.12.01
	
	
	
	Prüfungen ab Ende Febr. nach Plan NEU

	Raumakustik (TUG) 
	2
	
	
	Alt!!

6.12.01
	
	
	Prüfungen ab Ende SS nach Plan NEU

	Psychoakustik 1 (KUG)
	2
	
	
	
	
	2+0
	Läuft schon

	Digitale Audiotechnik 1 (TUG)
	2
	
	
	6.12.01
	
	
	Gleichwertig (ab SS Plan Neu)

	Algorithmen in Akustik und Computermusik 1 (KUG)
	3
	
	
	
	Alt!!
	
	??

	Einführung in die Elektronische Musik 1 (KUG)
	2
	
	
	
	
	2+0
	


* Elektronik 1 absolvieren (dafür gibt’s frühere Termine) und bei Prof. Höldrich auf Elektronische Schaltungstechnik 2 umschreiben lassen.

Wer nicht auf Elektroakustik bzw. Raumakustik warten will, kann beide Prüfungen nach Plan ALT absolvieren. Dort heißen sie noch „Elektroakustik“ (dieses Semester noch 2 Termine) und „AK Elektroakustik“ (noch 2 Termine im SS). Dann wieder bei Prof. Höldrich umschreiben lassen. Elektroakustik, UE (1 SStd.) kann separat als Prüfung (ab Ende Febr.) abgelegt werden.

Blockanrechnung:

Bei der Blockanrechnung gibt es keine Probleme, mit Ausnahme der Studierenden, denen für den Block 1 die Prüfung Messtechnik 2, VO (nach Plan ALT) fehlt. Diese Prüfung wird noch angeboten, kann somit noch absolviert werden und bei der Anrechnung mitgenommen werden. Bei Anmeldungsproblemen siehe „Prüfungen“. Damit wäre der Block 1 auch wieder vollständig.







